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Verordnung 
des Landkreises Zwickauer Land zur Festsetzung des Naturdenkmals 

„Koberbachgrund am Lerchenberg'' in der Großen K~eisstadt Crimmitschau und der 
Gemeinde Langenbernsdorf im Landkreis Zwickauer land 

Aufgrund von§ 21 und § 50 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 3 des Sächsischen Gesetzes über 
Naturschutz und Landschaftspflege (Säch­
sisches Naturschutzgesetz - SächsNat 
SchG) in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 11. Oktober 1994 (SächsGVBI. 
S. 1601, ber. 1995, S. 106), geändert durch 
Gesetz vom 18. März 1999(SächsGVBI. 
S. 85, ber. S. 186) hat der Kreistag des 
Landkreises Zwickauer Land mit Beschluss 
vom 7. Dezember 2000, Beschluss - Nr.: 
127 /00/11 folgende Verordnung erlassen: 

§1 
Festsetzung als Schutzgebiet 

Die in § 2 näher bezeichnete Fläche auf 
dem Gebiet der Großen Kreisstadt Crim­
mitschau und der Gemeinde Langen­
bernsdorf des Landkreises Zwickauer 
Land wird als Naturdenkmal festgesetzt. 
Das Naturdenkmal führt die Bezeich­
nung "Koberbachgrund am Lerchen­
berg". 

§2 
Schutzgegenstand 

(1) Das Naturdenkmal hat eine Größe 
von ca. 4,0 Hektar. 

(2) Das Naturdenkmal umfasst auf dem 
Gebiet der Großen Kreisstadt Crim­
mitschau, Gemarkung Langenreins­
dorf, Teile der Grundstücke mit den 
Flurstücksnummern 225, 226, 227, 
UB/8, DEl/1 und '230/2 und auf dem 
Gebiet der Gemeinde Langenberns­
dorf, Gemarkung Niederalbertsdorf, 
Teile der Grundstücke mit den Flur­
stücksnummern 34, 71 und 78. Es 
liegt nördlich von der Großen Kreis­
stadt Crimmitschau, OT Niederal­
bertsdorf, südwestlich 1/0n der Großen 
Kreisstadt Crimmitschau, OT Lan­
genreinsdorf sowie östlich der Kreis­
straße zwischen den Ortsteilen der 
Großen Kreisstadt Crimmitschau Nie­
deralbertsdorf und Blankenhain und 
wird wie folgt grob begrenzt: 

im Norden von Wald, 
im Osten und Süden vom begra­
digten Koberbach, 
im Westen vom Öko-Weg zwi­
schen den Ortsteilen Niederal­
bertsdorf und Blankenhain und 
von dahinterliegendem lntensiv­
grünland. 

(3) Die Grenzen des Naturdenkmals sind 
in einer Übersichtskarte des Land­
ratsamtes des Landkreises Zwickau­
·er Land vom 8. Dezember 2000 im 
Maßstab 1:10 000 (Anlage 1) mit 
einer durchzogenen Linie rot einge­
tragen und in einer Flurkarte des 
Landratsamtes des Landkreises Zwick­
auer Land vom 8. Dezember 2000 im 
Maßstab 1: 2 730 (Anlage 2) mit einer 
durchzogenen bzw. unterbrochenen 
Linie rot eingetragen (bei Kopien 
schwarz). Maßgebend für den Grenz­
verlauf ist die Linienaußenkante. Die 
Karten (Anlage 1 und 2) sind Bestand­
teil der Verordnung. 

(4) Die Verordnung mit Karten wird im 
Landratsamt des Landkreises Zwi­
ckauer Land, Sitz Werdau, untere 
Naturschutzbehörde, in 08412 Wer­
dau, Schulstraße 7, zur kostenlosen 
Einsicht durch jedermann während 
der Sprechzeiten niedergelegt. 

§3 
Schutzzweck 

( 1) Die Unterschutzstellung dient dem 
langfristigen Erhalt eines für die Natur­
ausstattung des Naturraumes "Obe­
res Pleißeland" sehr bedeutsamen 

Vom 8. Dezember 2000 

mageren und artenreichen Feucht­
grünlandes. 

(2) Der Zweck ist der Schutz und die Erhal­
tung aus wissenschaftlichen, natur­
geschichtlichen, landeskundlichen 
und kulturellen Gründen, insbeson­
dere 
1. zur Erhaltung und pflege einer 

feuchten Auenwiese des Kober­
bachgrundes, die auf Grund ihrer 
charakteristisch ausgeprägten 
Vegetation einen hohen wissen­
schaftlichen Wert besitzt; 

2. zur Erhaltung und Pflege des fri­
schen bis feuchten, artenreichen 
Grünlandes aus landeskundlichen 
Gründen, da es in seiner Größe 
und Ausprägung einen ausge­
sprochenen Reliktcharakter in 
dem ansonsten stark ackerbau­
lich geprägten Umfeld besitzt; 

3. zur Erhaltung und pflege einer 
offenen Auenwiese als charak­
teristisches Element der Kultur­
landschaft. 

(3) Der Zweck ist weiterhin der Schutz 
und die Erhaltung der Seltenheit, der 
Eigenart und der landschaftstypi­
schen Schönheit, insbesondere 
1. zur Erhaltung und P!lege der stan­

d örtlichen Eigenart auf Grund 
der für Auenwiesen typischen 
hydrologischen Verhältnisse; 

2. zur Erhaltung und Pflege einer 
offenen Bachaue ohne acker­
bauliche Nutzung oder Auffor­
stungen. 

§4 
Verbote 

(1) In dem Naturdenkmal sind alle Hand­
lungen verboten, die zu einer Besei­
tigung, Zerstörung, Beschädigung, 
Veränderung oder nachhaltigen 
Störung des Naturdenkmals führen 
können. 

(2) Im Naturdenkmal ist insbesondere 
verboten: 
1. bauliche Anlagen im Sinne der 

Sächsischen Bauordnung in der 
jeweils geltenden Fassung zu errich­
ten, auch wenn sie keiner Geneh­
migung bedürfen; 

2. Straßen, Wege, Plätze oder son­
stige Verkehrsanlagen anzulegen, 
Leitungen ober-oder unterirdisch 
zu verlegen oder Anlagen aller 
genannten Arten zu verändern; 

3. Handlungen vorzunehmen, die 
den Boden in seiner Gestalt. Struk­
tur oder Beschaffenheit verän­
dern oder verändern können, wie 
insbesondere das Abbauen von 
Bodenbestandteilen, Grabungen, 
Bohrungen oder Sprengungen 
sowie Aufschüttungen, Abgra-

• bungen, Auffüllungen oder Abla­
gerungen; 

4. jegliche Abfälle oder sonstige 
Materialien zu lagern oder zu 

· behandeln; 
5. Wege zu verlassen; 
6. Hunde frei laufen zu lassen; 
7. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln 

aufzustellen oder anzubringen; 
8. Pflanzen oder pflanzentelle ein­

zubringen, zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören; 

9. Tiere einzubringen. wildlebenden 
Tieren nachzustellen, diese zu 
beunruhigen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder Pup­
Pi!n, Larven. Eier oder Nester oder 
sonstige Brut~ 'Mll,n. oder Zufluchts. 
stätten dieser Tiere zu entfernen, 
zu beschädigen oder zu zerstören; 

1 o. d ie bisherige Grundstücksnutzung 
in einer Art zu ändern, welche 

dem Schutzzweck zuwiderläuft; 
11. zu zelten oder zu lagern; 
12. Erholungseinrichtungen aller Art 

anzulegen, Wohnwagen, sonsti­
ge Fahrzeuge oderVerkaumtände 
aufzustellen oder mit diesen zu 
fahren; 

13. zu reiten; 
14. Feuerst!!llen zu errichten, zu unter­

halten oder Flächenverbrennun­
gen durchzuführen; 

15. Lärm zu verursachen, der geeig­
net ist. Tiere zu beunruhigen und 
den Naturgenuss zu beeinträch­
tigen; 

.16. pflanzenschutz- und pflanzen­
behandlungsmittel sowie Schäd­
lingsbekämpfungsmittel oder 
andere chemische Mittel anzu­
wenden; 

17. das Gewässer zu verunreinigen, 
Entwässerungsmaßnahmen und 
Veränderungen an dem Gewäs­
ser vorzunehmen oder andere 
Maßnahmen durchzuführen, die 
den Grundwasserstand oder den 
Zu- und Ablauf des Wassers ver­
ändern können; 

18. Markierungszeichen aufzustel­
len, anzubringen oder auf im 
Naturdenkmal befindliche Objek­
te aufzuzeichnen; 

19. die Fläche intensiv zu beweiden. 

§5 
Zulässige Handlungen 

Der§ 4 gilt nicht 
1. für die dem Schutzzweck entspre­

chende ordnungsgemäße Ausübung 
der Jagd mit der Maßgabe, dass 
gemäß § 37 Abs. 3 des Sächsischen 
Landesjagdgesetzes (SächsUagdG) 
in der jeweils gültigen Fassung die 
Errichtung von Jagdeinrichtungen 
der Genehmigung der unteren Natur­
schutzbehörde bedarf und gemäß 
§ 30 Abs. 2 Nr. 7 SächsUagdG die 
Jagd mit Schlageisen verboten ist; 

2. für wis'senschaftliche Forschungen 
und Bestandsaufnahmen; 

3. für die sonstige bisherige rechtmäßig 
ausgeübte Nutzung und Unterhal­
tung der Grundstücke, des Gewäs­
sers und der Wege in der bisherigen 
Art und im bisherigen Umfang; 

4. für die zur Erhaltung der Funktions­
fähigkeit der Schutzzone notwendi­
gen und von der Naturschutzbehör­
de angeordneten Überwachungs-, 
Schutz- und Pflegemaßnahmen; 

5. iür behördlich angeordnete oder 
zugelassene Beschilderungen. 

§6 
Befreiungen 

Von den Verboten dieser Verordnung 
kann die untere Naturschutzbehörde 
nach § 53 SächsNatSchG Befreiung e rtei­
len. 

§7 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des§ 61 
Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt. 
wer in dem Naturdenkmal vorsätz­
lich oder fahrlässig, soweit§ 5 dieser 
Verordnung nichts anderes bestimmt. 
entgegen § 4 Abs. 1 d ieser Verord­
nung Handlungen vornimmt. die zu 
einer Beseitigung, Zerstörung, Beschä­
digung, Veränderung oder nachhal­
tigen Störung des Naturdenkmals 
führen können. 

(2) ordnungswidrig im Sinne des § 61 
Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt 
auch, wer in dem Naturdenkmal ohne 

1 

Befreiung vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 1 bauli­

che Anlagen im Sinne der Säch­
sischen Bauordnung in der jeweils 
geltenden Fassung e rrichtet, auch 
wenn sie keiner Genehmigung 
bedürfen; 

2. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 2 Straßen, 
Wege, Plätze oder sonstige Ver­
kehrsanlagen anlegt. Leitungen 
ober- oder unterirdisch verlegt 
oder Anlagen aller genannten 
Arten verändert; 

3. entgegen§ 4 Abs. 2 Nr. 3 Hand­
lungen vornimmt. die den Boden 
in seiner Gestalt, Struktur oder 
Beschaffenhe it verändern oder 
verändern können, wie insbe­
sondere das Abbauen von Boden­
bestandteilen, Grabungen, Boh­
rungen oder Sprengungen sowie 
Aufschüttungen, Abgrabungen, 
Auffüllungen oder Ablagerun­
gen; 

4. ent gegen § 4 Abs. 2 Nr. 4 jegli­
che Abfälle oder sonstige Mate­
rialien lagert oder behandelt; 

5. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 5 Wege 
verlässt; 

6. entgegen§ 4Abs. 2 Nr. 6 Hunde 
frei laufen lässt; 

7. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 7 Plaka­
te, Bild- oder Schrifttafeln auf­
stellt oder anbringt; 

8. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 8 Pflan­
zen oder Pflanzenteile e inbringt. 
entnimmt. beschädigt oder zer­
stört; 

9. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 9 Tiere 
einbringt, wildlebenden Tieren 
nachstellt, diese beunn.Jhigt. sie 
fängt, verletzt oder tötet oder 
Puppen. Larven, Eier oder Nester 
oder sonstige Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtsstätten dieser Tiere e nt­
fernt. beschädigt oder zerstört; 

10. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 10 die 
bisherige Grundstücksnutzung in 
einer Art ändert, welche dem 
Schutzzweck zuwiderläuft; 

11. entgegen§ 4 Abs. 2 Nr. 11 zeltet 
oder lagert; 

12. entgegen§ 4 Abs. 2 Nr. 12 Erho­
lungseinrichtungen aller Art anlegt. 
Wohnwagen, sonstige Fahrzeu­
ge oder Verkaufsstände aufstellt 
oder mit diesen fährt; 

13. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 13 reitet; 
14. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 14 Feu­

erstellen errichtet, unterhält oder 
Flächenverbrennu ngen durch­

. führt; 
15. entgegen§ 4 Abs. 2 Nr. 15 Lärm 

verursacht. der geeignet ist. Tie­
re zu beunruhigen und den Natur­
genuss zu beeinträcht igen; 

16. entgegen§ 4Abs. 2 Nr. 16 Pflan­
zenschutz- und Pflanzenbe-

- handlungsmittel sowie Schäd­
lingsbekämpfungsmittel oder 
andere chemische Mittel anwen­
det; 

17. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 17 das 
Gewässer verunreinigt, Entwäs­
se rungsmaßnahmen und Verän­
derungen an dem Gewässer vor­
nimmt oder andere Maßnahmen 
d urchführt, die den Grundwas­
serstand oder den Zu- und Ablauf 
des Wassers verändern können; 

18. entgegen§ 4 Abs. 2 Nr. 18 Mar­
kierungszeichen aufstellt. anbringt 
oder auf im Naturdenkmal befind­
liche Objekte aufzeichnet; 

19. entgegen § 4 Abs. 2 Nr. 19 die 
Fläche intensiv beweldet, soweit 
diese Handlungen nicht gemäß§ 
5 dieser Verordnung zulässig sind. 

(3) ordnungswidrig im Sinne d es§ 61 
Abs. 1 Nr. 1 SächsNatSchG handelt 
auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
einer vollziehbaren Nebenbestim­
mung zuwiderhandelt, mit der eine 
nach § 6 erteilte Befreiung versehen 
worden ist. 

§8 
In-Kraft-Treten und 
Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Verordnung t ritt am Tag nach 
ihrer Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt ~r. 46 des 1. Abschnit­
tes des Beschlusses des Rates des Krei­
ses Werdau vom 20.10.1983, Beschluss­
Nr.: 951/83 und des Beschlusses des 
Kreistages Werdau vom 27. Oktober 
1983, Beschluss-Nr.: 178/83 zur Fest­
setzung von Naturdenkmalen (Kreis­
Naturschutzliste) außer Kraft_ 

Die vorstehende Verordnung wird hier­
·mit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

Werdau, den 8. Dezember 2000 

Otto 
Landrat 

nVerkündungshinweis: 
Gemäß § 51 Abs. 10 SächsNatSchG ist 
eine Verletzung derVerfa~ 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Verkündung der Redrt:s­
verordnung schriftlich unter Angabe der 
Tatsachen, die die Verletzung begrün­
den sollen, beim Landkreis Zwickauer 
Land, Landratsamt. Sitz We rdau, unte- / 
re Naturschutzbehörde, in OB412 Wer­
dau, Schulstraße 7, geltend gemacht wird. 
Darüber hinaus wird darauf hingewie­
sen, dass gemäß§ 3 Abs. 6 i.V.m. § 3 Abs. 
5 der Landkreisordnung fü r den Freistaat 
Sachsen (SächsLKrO) vom 19. Juli 1993 
(SächsGVBI. S. 577), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Februar 1997 
(SächsGVBI. S. 105), eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften beim 
Zustandekommen d ieser Rechtsverord­
nung nach Ablauf e ines Jahres nach die­
ser Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden kann. Es sei denn, dass 
1. die Ausfertigung nicht oder fehler­

haft erfolgt ist, 
2. die Vorschriften über die Öffei:itlich­

keit der Sitzungen, die Genehmigung 
oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind, 

3. der Landrat dem Beschluss nach§ 48 
Abs. 2 der SächsLKrO wegen Gesetz­
widrigkeit widersprochen hat, 

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den 

Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens­

oder Formvorschriften gegenü­
ber dem Landkreis Zwickauer Land 
unter Bezeichnung des Sachver­
haltes, der die Verletzung begrün­
den soll. schriftlkh geltend gerracht 
worden ist. 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4, geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genann­
ten Frist jedermann diese Verletzung gel­
t e nd machen.· 

Auf gegenQberliegende Seite dazu­
gehörige Karten 

I' 
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Übersichtskarte 
des Landratsamtes Zwickaucr Land vom 8. Dezember 2000 
im Maßsmb 1: 10 000 zur Festsetzung des Nnlurdcnkmals "Kobcrb1chgrund am Lcrchcnberg" 
Kartengrundlage: 5239 • NO Langcnbcrnsdorf- 1. Auflage 1997 

5240 - NW Neukirchen - 1. Auflage 1995 
Diese Karte isl Besland!eil der Verordnung Ober dns Naturdenkmal "Kobcrbachgrund nm Lcrchenbcrg" 
(Anlage 1) . 
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Flurkarte 
des Landratsmntcs Zwickaucr Land vom 8. Dezember 2000 
im Maßstllb 1: 2 730 zur Festsetzung des Naturdenkmals „Kobcrbacbgrund am Lerchenbcrg" 
Kartengrundlage; Amtliche Flurkarte (8111115) der Gemarkung Langcnn:insdorf und (B1ntt3) 

~\ 

der Gemarkung Nicderalbcrtsdorf des staatlichen Vermessungsamtes Zwickau vom 19. Ol. •. 1.obcr 2000 
Diese Karte ist Beslandteil der Verordnung Ober das Naturdenkmal "Koberbachgruod am Lcrchcobcrg" 
{Anlage 2). • · 

\ r,p1;· D=mba2~\#' 

)

~1 .f~ <~ 
0110 ~ ... ~ 

& ~'~"'\)~ 
--'--4-- markierte Grenzlinie des Naturdenkmals. 
Der Unterschied in durchbrochene role Linie wurde deshalb ge1roffcn, um deutlich zu machen, 

, ob der Grenzverlauf sich mit der Flurstncksgn:nz.e deckt (dann durchzogen) oder nicht (dann durchbrochen). 
\ Bei Kopien erscheint die rote Abgrenzungslinie des Originals schwarz. 
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